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Gliederung 

 
 Zur europäischen Pestizid- und Biozidpolitik 

 Gründe für das Ausschlussverfahren besonders gefährlicher Wirkstoffe 

 Regelungen zu Wirkstoffen „mit endokrinschädlichen Eigenschaften“ 

 Ursachen einer verschleppten und verwässerten Implementierung 

 Fazit & Empfehlungen 
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Ungewollte Auswirkungen auf Natur & Umwelt 

 bleibt nicht auf den Ort der Ausbringung beschränkt 

 bleibt in seiner Wirkung nicht auf Zielorganismen beschränkt 

 kann in seiner Wirkung länger andauern als gedacht / beabsichtigt 

verdunstet 

verweht versickert reichert sich in Böden an 

findet sich als Rückstand in Gewässern 

reichet sich in der Nahrungskette an 

Eine große Menge der eingesetzten Pestizide / Biozide  

Lässt sich in Körperflüssigkeiten und Fettgewebe von Organismen nachweisen 
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Pestizide: 60 Jahre Belastungen und Schädigungen 

natürlicher Lebensgrundlagen  

Pestizide und Umwelt. Zusammenfassende Darstellung des Einsatzes und der Auswirkungen. 26.9.2014. S. Haffmans, PAN Germany 

 



                                                                 

Wissenslücken:  

Reale Belastung 

unterschätzt 



                                                                 

Photo: Stiftung Naturschutz S-H 

Habitat: z.B. kleine 

Oberflächengewässer in 

landwirtschaftlich genutzen Gebieten 

Kontamination des Lebensraums, der Eier und Kaulquappen mit 

Isoproturon und Cypermethrin trotz Einhaltung der guten fachlichen 

Praxis im Pflanzenschutz  

-> Deformation, Verhaltensänderungen, erhöhte Mortalität  

EU: Geschützte Art (FFH-RL),  

Dtl: Rote Liste Art stark gefährdet 

(bedrohte Art) 

Rotbauchunke 

Quelle: Pflugmacher, S. (2008): Wirkungen von Pestiziden auf aquatische Organismen, mit Hauptfokus 

auf die Rotbauchunke. Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, In PAN Germany Workshop Dokumentation 

Biodiversität versus Pestizide 2008 

 

 

Pestizid-Auswirkungen: Beispiel Amphibien 

Deformation of tail Oedema 

Curved  vertebral column 
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Pestizide Verordnung 1107/2009/EG  

 

  Rahmen-RL „nachhaltige  

  Verwendung“ 128/2009/EG 

Biozide  Verordnung 528/2012/EG 

 

  Rahmen-RL „nachhaltige  

  Verwendung“ - keine -  
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Ausschlussverfahren: 

eine notwendige politische 

Entscheidung! 

 

Ausschlusskriterien: 

wissenschaftsbasiert 

 

[aus: PAN Germany (2014): Hormonell wirksame Biozide – Warum 

hochgefährliche Biozide verbannt werden müssen: http://www.pan-

germany.org/download/biozide/ED-

Biozide_Hintergrundpapier_PAN-Germany_F.pdf] 
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Ausschluss von der Verwendung  

„endokrinschädliche Eigenschaft“ 

Wirkstoffe,   

die als Stoffe mit endokrinschädigenden Eigenschaften  gelten, die für 

den Menschen schädlich sein können;   

 

…..oder die nach REACH (Art. 57, Art. 59) als Stoffe mit endokrin-

schädigenden Eigenschaften ermittelt wurden  

(Umweltbezug laut Biozid-Verordnung); 

 

….oder die negative endokrine  Eigenschaften  besitzen, die schädliche  

Auswirkungen auf nicht zu bekämpfenden Organismen haben können 

(Umweltbezug laut Pestizid-VO). 
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Ausnahmenregelungen 

Risiko vernachlässigbar 

 

„Gefahr-im-Verzuge“ 

 

Nichtgenehmigung im Vergleich 

zu den Einsatzrisiken 

„unverhältnismäßig negative 

Folgen für die Gesellschaft“ hätte 

Exposition vernachlässigbar 

 

„Gefahr-im-Verzuge“  

max. 5-jährige Genehmigung  eines Ausschlusskandidaten ist 

möglich (wiederholbar), wenn  

Bei Genehmigung werden sie 

zu Substitutionskandidaten 

und unterliegen einer 

vergleichenden Bewertung 

bei der Produktzulassung 
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„Ein Lehrstück in Sachen Lobbyismus“ 

[Quelle: Spiegel-Online, 20.5.2015;  

PAN Europe´s Analyse der Einflussnahme: http://www.pan-

europe.info/press-releases/2015/05/eu-health-policy-endocrine-

disruption-collatoral-damage-commission-health 



                                                                 

 

[Quelle: aus PAN Europe Präsentation, unter: http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/events/ev_20150416_en.htm] 

http://ec.europa.eu/health/endocrine_disru

ptors/events/ev_20150416_en.htm 



                                                                 

 

[Quelle: PAN Germany/WECF-Pressinformation,17.12.2016: http://www.wecf.eu/german/pressemeldungen/2015/EUGH-Urteil.php] 



                                                                 

 

 Das Konzept der Ausschlussverfahren wird durch Ergebnisse aus Forschung 

und Umweltüberwachung der vergangenen Jahre untermauert und bestätigt. 

 

 Risikoabschätzungen von Einzelstoffen, Risikominderungsmaßnahmen und 

die Verwendung nach „guter fachlicher Praxis“ reichen nicht aus,  

um Mensch und Umwelt sicher vor besonders gefährlichen 

Pestiziden/Bioziden mit endokrinschädlichen Eigenschaften zu schützen. 

 

 Deshalb MÜSSEN Schutzmaßnahmen vor dem Inverkehrbringen und nicht 

erst bei der Verwendung ansetzen.  

 Deshalb MUSS die Entscheidung auf dem Gefahrenansatz und nicht auf dem 

Risikoansatz basieren. 

 

 Ausschlussverfahren betreffen nur eine begrenzte Anzahl von Stoffen und 

Ausnahmeregelungen gewährleisten eine Abwägung der 

Verhältnissmäßigkeit.  

 

 Weniger bedenkliche Alternativen erhalten einen Innovationsschub;  

die Industrie erhält mehr Planungssicherheit. 

Fazit 



                                                                 

 Eine breite und sichere wissenschaftliche Erkenntnisbasis ist vorhanden 

und zwingt jetzt zum Handeln. 

 Deutschland sollte, statt zu bremsen, seine Vorreiterrolle im Verbraucher- 

und Umweltschutz wieder stärken. 

 Deutschland sollte sich dafür einsetzen, dass ALLE hormonell wirksamen 

Substanzen durch die Kriterien erkannt und erfasst werden können  

Gemäß der WHO/IPCS-Definition für a) endokrine Disruptoren und b) 

potentielle endokrine Disruptoren.  

 Deutschland sollte sich dafür einsetzen, dass die Kriterien zur 

Identifizierung der ED-Eigenschaft auf alle Politikbereiche anwendbar sind 

und insofern nicht mit Vorgaben zur Regulierung von Stoffen vermischt 

werden (Trennung von Identifizierung und Regulierung). 

 Die bestehenden Verordnungen des Pestizid- und Biozidrechts sind 

umzusetzen, eine schnelle und im Geiste der Gesetze effektive 

Implementierung bei Wirkstoffgenehmigung und Produktzulassung ist 

sicherzustellen. 

Empfehlungen (1) 



                                                                 

 Nationale Maßnahmen zur Stärkung einer nachhaltigen Verwendung bzw. 

eines nachhaltigen Konsums sollten die regulative Ebene ergänzen: 

z.B.  

die Stärkung des biologischen Pflanzenschutzes;  

die Förderung nichtchemischer Verfahren und Vorsorgestrategien zur 

Vermeidung des Pestizid-/Biozideinsatzes;  

Informationskampagnen;  

Verbesserungen bei der Datenverfügbarkeit & Transparenz.  

Empfehlungen (2) 
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Vielen Dank für ihre  

Aufmerksamkeit 

 
susanne.smolka@pan-germany.org 

Eine gesunde Welt für alle. Mensch und Umwelt vor Pestiziden schützen. 

Alternativen fördern. 


